
 
 
 
Bekanntmachung der Stadt Lüdenscheid 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 839 „Westlich Schöneck“ 
 
 
Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat in seiner Sitzung am 07.04.2025 Folgendes beschlossen: 
 
Beschluss: 
Der Stadtplanungsausschuss beschließt: 
 
I. Zu den während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gemäß 

§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB und zu den während der öffentlichen Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen, Anregungen und Hinwei-
sen zum Bebauungsplan Nr. 839 „Westlich Schöneck“ wird wie folgt Stellung genommen (s. 
Anlage). 

 

II. Gemäß § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 20.12.2023(BGBI. 2023 I Nr. 394), sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung 
des Kommunalwahlgesetzes und anderer wahlrechtlicher Vorschriften vom 5. Juli 2024 
(GV. NRW. S. 444), wird der Bebauungsplan Nr. 839 „Westlich Schöneck“ vom Rat der 
Stadt Lüdenscheid als Satzung und die dazugehörige Begründung einschließlich Umwelt-
bericht beschlossen. 

 
III. Der Bebauungsplan Nr. 839 „Westlich Schöneck“ wird am Tage nach der Bekanntmachung 

des Satzungsbeschlusses des Rates der Stadt Lüdenscheid sowie von Ort und Zeit der öf-
fentlichen Einsichtnahme rechtsverbindlich. 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 839 „Westlich Schöneck“ ist nachfolgend ab-
gebildet: 
 



 
 
Der Bebauungsplan Nr. 839 „Westlich Schöneck“ liegt mit seiner Begründung und der zusam-
menfassenden Erklärung ab dem Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Zim-
mer 535 des Rathauses der Stadt Lüdenscheid, Rathausplatz 2, während der Dienststunden 
der Stadtverwaltung zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 
Hinweis gemäß § 44 BauGB 
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für die nach §§ 39 bis 42 BauGB eingetretenen 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 
wird. 
 
Hinweis gemäß § 215 BauGB 
Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-

schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 
der Satzung (Bebauungsplan Nr. 839 „Westlich Schöneck“) schriftlich gegenüber der Stadt Lü-
denscheid, Rathausplatz 2, 58507 Lüdenscheid unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 



a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet o-
der 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lüdenscheid, 09.04.2025 
 
Der Bürgermeister 
Sebastian Wagemeyer 
 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter www.luedenscheid.de unter der Rubrik 
„Rathaus und Bürger / Aktuelles / Öffentliche Bekanntmachungen“ eingesehen werden. 

http://www.luedenscheid.de/

